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Zum Geleit

Angesichts der Steuerharmonisierungspläne der Europäischen Union ist die Kir-
chensteuer in Deutschland in ihrer speziellen, historisch begründeten Ausprägung 
in die Diskussion geraten. Zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen haben 
sich mit dem gegenwärtigen rechtlichen Stand des deutschen Kirchensteuerwesens, 
aber auch mit seiner historischen Genese beschäftigt. Durch das zweihundertjährige 
Jubiläum der Säkularisation von 1803 wurden zusätzlich Studien zur Geschichte 
des katholischen und des evangelischen Kirchengutes in Südwestdeutschland und 
der Ersatzleistungen des Staates für die vermögenslos gewordene Kirche angeregt. 
In diesen Zusammenhang gehört die vorliegende Abhandlung. Sie untersucht die 
Genese der Kirchensteuer in der heutigen Diözese Rottenburg-Stuttgart, wobei 
die Verhältnisse dieses Bistums mit denen anderer deutscher Bistümer sowie der 
evangelischen Kirche in Beziehung gebracht werden. Der Verfasser ist als lang-
jähriger Finanzreferent der Diözese Rottenburg-Stuttgart sowohl mit der Praxis 
des Kirchensteuerwesens als auch mit deren rechtlicher Ausprägung vertraut und 
deswegen für eine Behandlung dieses Fragenkomplexes vorzüglich ausgewiesen.

Mit der Säkularisation wurden in Südwestdeutschland nicht nur Klöster aufge-
hoben, sondern auch durch die Auflösung des Bistums Konstanz die diözesanen 
Strukturen zerstört. Am Anfang musste deswegen die Neuordnung der südwest-
deutschen katholischen Kirche stehen, von dem Organisationsmanifest von 1803 
über die Frankfurter Vereinbarungen von 1818 bis hin zur Königlichen Verord-
nung über das Schutz- und Aufsichtsrecht des Staates über die katholische Kirche 
von 1830. Die finanziellen Verhältnisse von Staat und Kirche am Beginn des 19. 
Jahrhunderts stellten sich als ein vielfach verschlungenes Konglomerat dar, das der 
Verfasser daraufhin analysiert, ob ein ursächlicher Zusammenhang zwischen der 
Säkularisation und der Kirchensteuer besteht. 

Der Staat hatte nach dem Wortlaut des Reichsdeputationshauptschlusses der 
Kirche Finanzmittel zur Verfügung zu stellen, die den Rechtsgrund der bis heute 
gezahlten Staatsleistungen an die Kirche bilden. Unmittelbare Auswirkungen hatte 
diese Bestimmung bei den ehemals klösterlichen inkorporierten Kirchen, die nach 
der Säkularisation ohne Vermögen waren. Aus historischen, nicht aus sachlichen 
Gründen ist die Höhe dieser Staatsleistungen in Baden und in Württemberg un-
terschiedlich.

Zur Ausscheidung eines Kirchenvermögens als Grunddotation des Bistums ist 
es, trotz der entsprechenden Passagen in der württembergischen Verfassung, nicht 
gekommen. Das Domkapitel und der Bischof wurden unmittelbar aus Staatsmitteln 
besoldet. Die Frage gemeindlicher kirchlicher Einnahmen stellte sich deswegen zu-
nächst auf kommunaler Ebene, wo die praktizierte Identität der bürgerlichen und 



der kirchlichen Gemeinde es erlaubte, alle Lasten auf die bürgerliche Gemeinde 
abzuwälzen. Erst die wachsende konfessionelle Durchmischung der Bevölkerung, 
die zunehmende Entflechtung von Staat und Kirche, die langsame Ausbildung der 
religiösen Neutralität des Staates und die Autonomiebestrebungen der Kirchen 
im Hinblick auch auf eine eigene Vermögensverwaltung führten zu einer neuen 
Bewegung

Wesentliche Stationen auf dem Weg zur Ausbildung einer Kirchensteuer waren 
die Jahre 1822, 1887, 1906 und 1924. Die Veränderungen erwuchsen aus dem ge-
wandelten Selbstverständnis und dem jeweils neuen gesellschaftlichen Platz der 
Kirche. Der wesentliche Druck zur Entwicklung eines Kirchensteuerwesens ging 
von der evangelischen, nicht der katholischen Kirche aus, die besondere Schwie-
rigkeiten auch deswegen hatte, weil deren Kirchengemeinden nicht als juristische 
Personen mit eigenem Verwögen verstanden wurden, sondern die jeweiligen Pfar-
rer das lokale Kirchengut nur im Auftrag des Bischofs verwalteten. Umlagen und 
Kirchensteuer waren aber zunächst nur lokale Steuern. Die Konzeption einer Lan-
deskirchensteuer kam erst spät auf. 

Vorbild für die württembergische Regelung eines Umlagerechtes für die Kir-
chengemeinden war das allgemeine Landrecht der preußischen Staaten und das 
folgende preußische Gesetz über die Vermögensverwaltung der katholischen Kir-
chengemeinden von 1875, wobei auch das badische Gemeindewahlgesetz für die 
Kirchengemeinden von 1860 mit herangezogen wurde. Die Einbettung der würt-
tembergischen Entwicklung in eine Gesamtbetrachtung des Kirchensteuerwesens 
in den wichtigen Staaten des Deutschen Bundes stellt ein besonderes Verdienst der 
vorliegenden Abhandlung dar.

Die andersartige Entwicklung in den deutschen Erblanden der Habsburger be-
gründet der Verfasser mit der Existenz des josephinischen Kirchenfonds, der die 
Ausbildung einer eigenen Kirchensteuer überflüssig machte. In der Schweiz blieb 
das Kirchensteuerwesen auch nach der Verfassung von 1848 im wesentlichen eine 
gemeindliche Angelegenheit. Der Kontrast dieser beiden Vergleichsbeispiele macht 
die Sonderentwicklung in Deutschland deutlich. Auch die heutige Bindung der 
Kirchensteuer an die Lohn- und Einkommensteuer war keinesfalls zwangsläufig. 
Viele andere Optionen wären möglich gewesen. Die Umwandlung zu einer Lan-
deskirchensteuer wurde zunächst 1924 eingeleitet und erst nach dem Zweiten Welt-
krieg praktisch durchgesetzt. 

Die Kirchensteuer ist keine staatliche Ersatzleistung für die Säkularisation, son-
dern sie entstand im komplexen Entflechtungsprozess von Staat und Kirche wäh-
rend des 19. Jahrhunderts. Die Forderung der Kirche nach Autonomie bei der 
Verwaltung ihres eigenen Vermögens führte in logischer Konsequenz zu einem kir-
cheneigenen Umlagerecht, wobei die Kirchensteuer zunächst nur ein Randthema 
war. Die Kirche forderte in erster Linie Autonomie und nahm dabei die Eigenfi-
nanzierung durch ihre Mitglieder in Kauf.

Der Autor liefert, ausgehend von den Verhältnissen einer südwestdeutschen Di-
özese, einen gewichtigen Beitrag zur Frage des Verhältnisses von Kirche und Staat 
von der Säkularisation bis zur Kirchengesetzgebung der Weimarer Zeit. „Das Sei-
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ende als Gewordenes zu begreifen“, dazu trägt die vorliegende Studie ohne Zweifel 
bei. Dass sie einen Beitrag zur größeren Rationalität in der gegenwärtigen Diskus-
sion des Verhältnisses von Staat und Kirche liefert, wünsche ich ihr.

Franz Quarthal

Stuttgart, im Februar 2007
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Für Marianne und Daniel



Vorwort

Die Kirchensteuer gibt es nur in wenigen Ländern und es stellt sich daher die Frage, 
warum es in Deutschland und damit auch in der Diözese Rottenburg gerade zu 
dieser Form der Kirchenfinanzierung gekommen ist.

Wie aufgezeigt wird, liegen die Gründe im Wesentlichen in der engen Verbindung 
von Staat und Kirche des Staatskirchentums, das am Anfang des 19. Jahrhunderts 
zu einer späten Blüte gelangte. Die enge Verbindung lockerte sich zwar im Laufe 
des 19. Jahrhunderts, der Staat fühlte sich aber noch in der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts berechtigt und verpflichtet, das Umlagerecht der Kirchengemeinden 
gesetzlich zu regeln, als deren Einnahmen nicht mehr zur Erfüllung ihrer Aufga-
ben ausreichten. Die Einführung der Kirchensteuer bei der Diözese und bei den 
Kirchengemeinden im Jahre 1924 beruht auf der Regelung in der Reichsverfassung. 
Der Verfassungsgesetzgeber nahm die Kirchensteuergarantie auf Bitten der Kir-
chen in die Verfassung auf, um die Kirchen finanziell abzusichern.

Die vorliegende Arbeit wurde im Sommersemester 2006 von der Philosophisch-
Historischen Fakultät der Universität Stuttgart als Dissertation angenommen. Ich 
danke Herrn Prof. Dr. Franz Quarthal sehr herzlich für seine Betreuung und für 
seine Hilfe bei der Abfassung der Arbeit, ebenso danke ich Herrn Prof. DDr. An-
dreas Weiß für die Erstellung des Zweitgutachtens und für seine Anregungen zum 
Thema. Danken möchte ich auch Herrn Dr. Stephan Janker und seinen Mitarbei-
tern vom Diözesanarchiv und Herrn Diplombibliothekar Georg Ott-Stelzner und 
seinen Mitarbeitern von der Diözesanbibliothek in Rottenburg für ihre tatkräftige 
Unterstützung.

Gerold Gutmann 

Stuttgart, im Februar 2007





I. Einleitung

In Europa finanzieren die Kirchen ihre Aufgaben mit Spenden und Kollekten, mit 
freiwilligen oder obligatorischen Kirchenbeiträgen, durch Zuschüsse öffentlicher 
Kassen und besondere staatlichen Steuern, durch Vermögenserträge und Gebüh-
ren. In Deutschland, in einigen skandinavischen Ländern und in den meisten Kan-
tonen der Schweiz haben die Kirchen zudem das Recht, Steuern zu erheben. Von 
diesem Recht haben in Deutschland alle Diözesen und Landeskirchen Gebrauch 
gemacht.

Das von der Verfassung geschützte Recht der Kirchen zur Erhebung einer Steuer 
ist von der Rechtssprechung nie in Frage gestellt worden. Die Einräumung des 
kirchlichen Steuerrechtes ist auch gerechtfertigt, denn der demokratische Sozial- 
und Kulturstaat fördert die Gruppen und Verbände seiner pluralen Gesellschaft in 
vielfältiger Weise. Es gibt keinen Grund, die Kirchen von der staatlichen Förderung 
auszunehmen.

Die Kirchensteuer ist ein Finanzierungssystem, das mehr Vorteile und weniger 
Nachteile hat als andere Finanzierungssysteme:

Es gewährleistet eine gleichmäßige und gerechte Heranzierung aller Gläubigen 
zu den kirchlichen Lasten und der staatliche Kirchensteuereinzug hat sich als ver-
waltungsbillige Lösung bewährt.

Über die Finanzierung der kirchlichen Aufgaben durch die Kirchensteuer wer-
den außerhalb und innerhalb der Kirche regelmäßig Grundsatzdebatten geführt. 
Die Kirchensteuer als Zwangsabgabe sei mit der Glaubensfreiheit nicht vereinbar. 
Der staatliche Kirchensteuereinzug nehme der Gabe der Gläubigen den Opfercha-
rakter und entbehre jeden Bezuges zwischen der Religionsgemeinschaft und ihren 
Mitgliedern. Für andere ist die Kirchensteuer Ausfluss einer – durch die geschicht-
liche Entwicklung begründeten – zu engen Verquickung von Staat und Kirche, die 
die Kirchen vom Staat abhängig mache.

Die historischen Voraussetzungen der Kirchensteuer – ebenso wie anderer Rege-
lungen im Verhältnis von Staat und Kirche – legitimieren noch nicht den heutigen 
Zustand, sie helfen aber, das geltende Staatskirchenrecht besser zu verstehen. 


